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Rechtssicherheit für Tierschützer
MEHR ZUM THEMA Katzen-Kastrationspflicht in allen Kommunen gefordert

.Der Zweck einer Katzen-
schutzverordnung sei
auch, Problemfälle über-
haupt klären zu können.
Mit der Einführung der
Verordnung gebe es auch
„aufklärende Öffentlich-
keitsarbeit“. Eine Wirkung
gebe es „langfristig über so-
zialen Druck“, so Feil..Dass die Pflicht verpuffen
könnte, sei aus Sicht von
„Politik für die Katz“ ein
gutes Argument für die Ein-
führung. „In so einem Falle
ist die Situation mit einer
Katzenschutzverordnung
doch klar, denn dann kann
der Tierschutz diese Tiere
rechtssicher kastrieren las-
sen. Umfasst die Verord-
nung noch eine Zutrittsbe-
rechtigung, sind das gute
Grundlagen, diesen Pro-
blemfall lösen zu können.“.Ein Eingriff in das Eigen-
tumsrecht sei die Kastrati-
onspflicht nicht, „da hier
das im Grundgesetz veran-
kerte Tierwohl im Mittel-
punkt steht. Das mag bei
dem Erlass einer Kastrati-
onsverordnung nach dem
Polizei- und Ordnungsrecht
anders aussehen, da dabei
das Kastrationsgebot zum
Zweck der Verkehrssicher-
heit und damit zum Schutz
der Menschen begründet
wird.“ Beim Vorreiter in
Hessen, in Darmstadt, sei
die Katzenschutzverord-
nung auf Rechtssicherheit
geprüft worden. Die stehe
hessischen Kommunen als
Vorlage zur Verfügung,
sagt Anke Feil. Deutsch-
landweit sei zudem bisher
kein Klagefall bekannt.
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.„Es gibt einige Verordnun-
gen, die nicht aktiv kon-
trolliert werden. Hier geht
es jedoch auch darum, im
Falle des Falles eine Hand-
habe zu haben.“ Die Ver-
ordnung verschaffe dem
„Tierschutz, dem Veteri-
näramt und auch den Tier-
ärzten, die nicht gekenn-
zeichnete und registrierte
Katzen kastrieren, Rechts-
sicherheit“, erläutert Anke
Feil. Aktuell könnten Tier-
schützer und Tierärzte we-
gen Sachbeschädigung an-
gezeigt werden, wenn sie
ein Tier kastrieren, das ei-
nen Besitzer hat.

.zudem würden verantwor-
tungsbewusste Katzenbe-
sitzer ihre Tiere ohnehin
kastrieren, die Problemfäl-
le würden aber auch dann
bleiben, so Vahland..Er vermutet, dass eine
Pflicht verpuffe, sobald je-
mand über streunende Kat-
zen sage, dass sie nicht sei-
ne seien und.die Kastrationspflicht au-
ßerdem einen Eingriff in
das Eigentumsrecht der
Tierhalter sei.
Anke Feil, Gründerin der

Organisation „Politik für die
Katz“, bezieht Stellung zu
Vahlands Punkten:

schutzverordnung würde
den Tierschutz aktiv unter-
stützen und Leben schützen.“

Dass das Thema Katzen-
schutzverordnung schon seit
mehr als zehn Jahren in Kor-
bach diskutiert werde, sagt
Carsten Vahland, Leiter des
Ordnungsamts. Auch im
Stadtparlament sei eine Ver-
ordnung schon diskutiert
worden. Allerdings: Umge-
setzt wurde sie nicht.

Vahland sieht mehrere kri-
tische Punkte:.Die Kastrationspflicht sei in

der Praxis schwer umzuset-
zen beziehungsweise zu
kontrollieren,

VON JULIA JANZEN

Waldeck-Frankenberg – Jetzt
im Frühjahr geht es wieder
los, zahllose Streuner im
Landkreis bekommen Junge.
„Noch ist es ruhig“, sagt Nadi-
ne Hankel, Leiterin des Kor-
bacher Tierheims. Doch sie
fürchtet eine „richtige
Schwemme“.

Zwischen 120 und 150 Kat-
zen pro Jahr nimmt das Kor-
bacher Tierheim auf, man-
ches Mal müssten Prioritäten
gesetzt werden, welches Tier
die Hilfe am dringendsten
brauche, sagt Hankel. Denn
der Platz ist knapp. Wie die
anderen Tierschutzvereine in
der Umgebung, kümmern
sich auch die Korbacher um
Kastrationen von Streunern.
Allein in diesem Jahr seien es
bislang rund 50 Tiere gewe-
sen, schätzt Hankel.

Bei der Arche KaNaum in
Mengeringhausen waren es
seit Eröffnung der Einrich-
tung 2014 mehr als 1300 Kat-
zen und Kater, die kastriert
wurden, davon allein rund
750 aus Bad Arolsen und den
Ortsteilen. Daniela Nürnberg,
bei der Arche verantwortlich
für den Bereich der Tierge-
sundheit, sagt, dass die Kas-
trationen in der Einrichtung
aber ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein seien, solange es
keine Katzenschutzverord-
nung gebe.

Denn: Immer wieder paa-
ren sich unkastrierte Freigän-
gerkatzen mit frei lebenden
Tieren. „Tierschutz besteht
nicht nur aus Wohltätigkeit
und Gutherzigkeit, er ist kein
Ersatz für politisches Han-
deln“, sagt Nürnberg. Und
auf dem Weg zu einer Kat-
zenschutzverordnung in Bad
Arolsen hat die Arche schon
einen großen Schritt ge-
macht: Ein Treffen mit dem
Bürgermeister gab es bereits,
in dem die Tierschützer die
Probleme schilderten. „Die
Einführung einer Katzen-

Streuner und Hauskatzen mit Freigang sollten kastriert sein, raten Tierschützer. Das sor-
ge unter anderem für weniger Krankheiten. ARCHIVFOTO: HARTUNG

„Den Tierschutz
aktiv unterstützen“

Verordnung seit 2017: So läuft es in Frankenberg
Katzenschutzverordnung
einzuführen.

Florian Held, Sprecher der
Stadt: „Gemessen an der Zahl
der Hinweise und Kontrollen
hat die Katzenschutzverord-
nung kaum Relevanz im All-
tag. Stadt und Veterinäramt
haben bislang vereinzelt
stichprobenartige Kontrollen

gemacht, mussten aber bis-
her nicht weiter tätig wer-
den.“ Seit Einführung habe es
„so gut wie keine Rückmel-
dungen zur Verordnung ge-
geben, weder aus der Bevöl-
kerung noch vom Tierschutz-
verein. Auch Probleme wur-
den der Stadt nicht gemel-
det“, so Florian Held. jj

260 und 280 Katzen liegen.
Es sei viel einfacher gewor-

den, ein Tier zu kastrieren,
für die Kommunen gebe es
keine Mehrkosten, sagt Kala-
bis. Im Gegenteil: Weniger
Nachwuchs bedeute auch we-
niger Kosten. Der Tierpfleger
empfiehlt auch anderen Städ-
ten und Gemeinden, eine

Eine Kastrationspflicht für
Katzen gibt es seit 2017 in
Frankenberg. Bis dahin seien
es oft jährlich über 400 Kat-
zen gewesen, die aufgenom-
men wurden, sagt Robin Ka-
labis, Tierpfleger im Franken-
berger Tierheim. Seitdem sei
die Zahl gesunken, derzeit
würden sie jährlich zwischen

Kosten: „Kaum Mehraufwand“ für Kommunen
langfristigen Erfolg einer Kat-
zenschutzverordnung“.

Die Kosten, „vor denen sich
die Kommunen fürchten“,
würden aktuell von Privat-
personen getragen, denn die
Kastrationsaktionen würden
meist durch Spenden finan-
ziert. Kommunen seien „ak-
tuell noch nicht verpflichtet,

die Kastrationskosten für
Streuner zu tragen, der Ge-
setzgeber empfiehlt es je-
doch“, sagt Feil.

Durch eine Katzenschutz-
verordnung würden sich Kos-
ten für Fundkatzen reduzie-
ren, „da gekennzeichnete
und registrierte Fundkatzen
in der Regel in kurzer Zeit an

ihre Besitzer zurückgeführt
werden können“. Insgesamt
sollte jede Stadt oder Ge-
meinde „großes Interesse ha-
ben, die Zahl der Streuner ge-
ring zu halten, denn die besit-
zerlosen Streuner fallen als
Fundsache nach Ablauf der
Aufbewahrungszeit in ihren
Besitz“. jj

dass es durch eine Katzen-
schutzverordnung kaum
Mehraufwand gibt. Es emp-
fiehlt sich im Vorfeld mit
dem Tierschutz, dem Veteri-
näramt und den Tierärzten
der Kommune zu koordinie-
ren. Eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit ist
hierbei die Grundlage für den

W as kosten Einführung
und Umsetzung einer

Katzenschutzverordnung die
jeweilige Kommune? Das ist
eine zentrale Frage, die Anke
Feil, Gründerin der Organisa-
tion „Politik für die Katz“, be-
antwortet.

Sie macht deutlich: „Fakt
ist aus unserer Recherche,

Wissen für Wettbewerbssaison aufgefrischt
Wertungsrichter der Kreisjugendfeuerwehr haben sich bei zwei Veranstaltungen fortgebildet

spange der deutschen Ju-
gendfeuerwehr.

Nachdem die Fortbildung
in den vergangenen zwei Jah-
ren nur digital stattfinden
konnte, freuten sich die rund
140 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über einen akti-
ven Austausch und die Mög-
lichkeit, offene Fragen zu dis-
kutieren. Durchgeführt wur-
den die Veranstaltungen von
den Fachgebietsleitern Wett-
bewerbe, Michael Wickenhö-
fer und David Biederbick.

Die nächste Ausbildung für
neue Wertungsrichter findet
am 15. und 16. April in Bern-
dorf statt. red

der Übungen im Bundeswett-
bewerb und der Kreisübung
nach FwDV 3 sowie der Ju-
gendspange der Kreisjugend-
feuerwehr und der Leistungs-

gangenen Wettbewerbsjah-
ren sowie Neuerungen auf
der Tagesordnung. Zu den
Aufgaben der Wertungsrich-
ter gehören die Beurteilung

bach statt und die zweite in
Haina (Kloster).

Neben der Auffrischung
des Basiswissens standen
auch Probleme aus den ver-

Waldeck-Frankenberg – Bei der
jährlichen Wertungsrichter-
fortbildung trafen sich alle
Wertungsrichter der Kreisju-
gendfeuerwehr Waldeck-
Frankenberg endlich wieder
in Präsenz, um gemeinsam
ihr Wissen für die kommen-
de Wettbewerbssaison der
Wehren aufzufrischen.

Um eine große Teilnahme
an dieser wichtigen Schulung
zu ermöglichen, hatte die
Kreisjugendfeuerwehr Wal-
deck-Frankenberg zwei Fort-
bildungstermine mit identi-
schem Themeninhalt ange-
boten. Die erste Fortbildungs-
veranstaltung fand in Kor-

Lernen und austauschen: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungsveranstal-
tung für Wertungsrichter der Jugendwehr in Korbach. FOTO: KREISJUGENDFEUERWEHR/PR

Gesundheitsamt:
Umzug führt zu
Einschränkungen
Waldeck-Frankenberg – Nach
rund zwei Jahren Bauzeit ist
das neue Verwaltungsgebäu-
de des Landkreises am Süd-
ring in Korbach fertiggestellt.
Der Fachdienst Gesundheit
ist die erste Abteilung des
Landkreises, die Ende dieser
Woche in das neue Gebäude
einziehen wird. Der Umzug
vom alten Standort Am Kniep
wird rund zwei Wochen dau-
ern. Das Gesundheitsamt ist
daher in der zweiten April-
hälfte nur eingeschränkt er-
reichbar. Das teilte die Kreis-
verwaltung mit und bittet
um Verständnis.

Während des Umzugs kön-
nen keine Besprechungster-
mine mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des
Fachdienstes stattfinden,
auch die Schuleingangsunter-
suchungen sind in dieser Zeit
nicht möglich. Auch der Ab-
bau der IT-Hardware im alten
Gebäude und der Aufbau sel-
biger im neuen werden zu ei-
ner eingeschränkten Erreich-
barkeit per Telefon und E-
Mail führen. Der Fachdienst
ist in dieser Zeit über die Tele-
fonnummer 05631/954462
und per E-Mail an gesund-
heit@lkwafkb.de erreichbar.
Laut Plan sollen alle Dienste
am 2. Mai wieder zur Verfü-
gung stehen. red

„Die Regeln sind
klar und eindeutig“
Zu „Gendern an Schulen um-
stritten“

Mir fehlt jedes Verständnis,
dass „Gendern“ an Schulen
überhaupt umstritten ist.
Lehrer sind verpflichtet, die
deutsche Sprache nach
Grammatik, Syntax und Or-
thografie gemäß den Regeln,
die offiziell feststehen, zu un-
terrichten.

In dem Regelwerk unserer
Sprache existieren weder
„Binnen-i-Konstruktionen“
noch „Gendersternchen“,
noch Unterstriche innerhalb
der einzelnen Wörter. Die
Verwendung solcher Zeichen
ist ein Fehler und als solcher
zu werten. Diskussionen hie-
rüber bedarf es nicht und
darf es auch nicht geben, da
die Regeln klar und eindeutig
sind.

Varianten, die erlaubt sind,
stehen im Duden. Sprache
wandelt sich und passt sich
den Gegebenheiten an, aber
in den mir bekannten Umfra-
gen sprechen sich etwa 70
Prozent der Befragten dafür
aus, dass „Gendern“ zu unter-
lassen ist. Eine allgemeine
Akzeptanz dieser fehlerhaf-
ten Sprachanwendung liegt
nicht vor. Der Respekt vor
Frauen zeigt sich nicht da-
durch, dass man Sprachre-
geln verletzt.

Dr. med. Peter Dravoj,
Bad Arolsen

LESERMEINUNG

Schreiben Sie uns Ihre Meinung
zu unseren Artikeln. Vorausset-
zungen für eine Veröffentli-
chung: Der Leserbrief muss
sachlich und möglichst kurz ab-
gefasst sein sowie die Anschrift
und die Telefonnummer des
Verfassers enthalten. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen der
Zuschrift vor. Sie können uns
schreiben, faxen oder mailen
an: Waldeckische Landeszei-
tung, Lengefelder Straße 6,
34497 Korbach, Fax 05631/
6994, E-Mail: lokalredakti-
on@wlz-online.de


